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IHR ZEICHEN 

1360/90/Dr.Schn/Si 31.10.1990 

BETRIFFEntwurf eines Bundesgesetzes über die Führung des Unternehmer­
buches und damit zusammenhängende Regelungen des Handels-, 
Gesellschafts- und Genossenschaftsrechtes, des Versicherungs­
aUfsichtsgesetzes, des Außerstreitgesetzes, der Jurisdiktions­
norm, des Gerichtsorganisations- und des Rechtspflegergesetzes, 
des Gerichtskommissärgesetzes sowie des Exekutions-, Insolvenz­
und Gerichtsgebührenrechts (Unternehmerbuchgesetz - UntBuG) 

Unter Bezugnahme auf die übersendungsnote des Bundesministeriums 
für Justiz, GZ 10.004/78-1 3/90, vom 12.9.1990, gestattet sich die 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder, zu oa. Gesetzesentwurf 25 
Ausfertigungen ihrer Stellungnahme, zu übermitteln. 

Die Kammer bittet höflich um Kenntnisnahme. 

Beilagen 
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DVR 0459402 
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Dr.Paula Schneider 
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An das 
Bundesministeriurn für Justiz 

Museurnstraße 7 
1070 Wie n 
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-, 

31. fO~'/1990 

BETRIFEntwurf eines Bundesgesetzes über die Führung des Unternehmer­
buches und damit zusammenhängende Regelungen des Handels-, 
Gesellschafts- und Genossenschaftsrechtes, des Versicherungs­
aUfsichtsgesetzes, des Außerstreitgesetzes, der Jurisdiktions­
norm, des Gerichtsorganisations- und des Rechtspflegergesetzes, 
des Gerichtskommissärgesetzes sowie des Exekutions-, Insolvenz­
und Gerichtsgebührenrechts (Unternehmerbuchgesetz - UntBuG) 

Unter Bezugnahme auf die Übersendungsnote des Bundesministeriurns 
für Justiz, GZ 10.004/78-1 3/90, vom 12.9.1990, gestattet sich die 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder, zu oa. Gesetzesentwurf wie fOlgt 
Stellung zu nehmen: 

Der im 3. Abschnitt, betreffend Bestimmungen für ADV-Unternehmer­
buch enthaltene § 26 sieht für Rechtsanwälte und Notare eine 
Unternehmerbuchabfrage vor. Demnach hat der Herr Bundesminister 
für Justiz unter Bedachtnahme auf die technischen Möglichkeiten 
Rechtsanwälten und Notaren auf Antrag die Befugnis zu Unternehmer­
buchabfrage mit Bescheid zu erteilen. 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder gestattet sich anzuregen, 
Wirtschaftstreuhändern in gleiCher Weise wie Rechtsanwälten und 
Notaren die Unternehmerbuchabfrage zu ermöglichen. 

Es besteht wohl kein Zweifel, daß auch Wirtschaftstreuhänder im 
Zuge der Bilanzierung, der Steuerberatung und der Wirtschafts­
prüfung regelmäßig über die aktuellsten Unternehmensdaten verfügen 
müssen. 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder ersucht daher, auch die 
BerUfsgruppe der Wirtschaftstreuhänder in den § 26 aufzunehmen. 

b.w. 
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Die Kammer bittet höflich um Kenntnisnahme und gestattet sich mit­
zuteilen, daß wunschgemäß 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 
dem Präsidium des Nationalrates zugemittelt werden. 

Der Präsident: Der Kpmm~rdirektor: 

I ,I 

I (~/C 
l /ltc,:; 

Dr.Ernst Traa.r Dr.Paula Schnei er 

21/SN-326/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




